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Beschlüsse aus der öffentlichen  

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 

Sitzungsdatum: Dienstag, 11.07.2023 

Beginn: 17:30 Uhr 

Ort: Markgrafensaal des Schlosses Ratibor 

 

 

TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschriften vom 13.06.2023  

 

Beschluss: 

 

Der Vorsitzende stellt gem. § 37 Abs. 1 i.V.m. § 28 GeschOStr 2020 die Genehmigung der Nieder-

schriften des Haupt- und Finanzausschusses vom 13. Juni 2023 fest. 

Einwendungen bestehen keine. 

 

einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   

 

 

TOP  2 

Anpassung der Benutzungsentgelte für das Bürgerhaus Roth - 

Kulturfabrik 

Vorlage: 2023/0181 

 

 

Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, der Anpassung der Benutzungsentgelte 

für das Bürgerhaus Roth (Kulturfabrik) gemäß Entwurf vom 4. Juli 2023 mit Wirkung zum  

1. August 2023 zuzustimmen. 

 

einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
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TOP  3 

Erlass einer Satzung über die Entschädigung für die ehrenamt-

liche Tätigkeit aus Anlass von allgemeinen Wahlen, Volksent-

scheiden und Bürgerentscheiden (Wahlhelferentschädigungs-

satzung - WHEntschS) 

Vorlage: 2023/0184 

 

 
Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung: 

 

Der Stadtrat beschließt die anliegende Satzung (Stand: 4. Juli 2023) über die Entschädigung für die 

ehrenamtliche Tätigkeit aus Anlass von Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden (Wahl-

helferentschädigungssatzung – WHEntschS) zum 1. August 2023. 

 

einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   

 

 

TOP  4 

Verordnung über die zeitliche Beschränkung ruhestörender 

Haus- und Gartenarbeiten und über die Benutzung von Musik-

instrumenten, Tonübertragungs- und -wiedergabegeräten in 

der Stadt Roth (Ruhezeitenverordnung – RuhZV) 

Vorlage: 2023/0185 

 

 

Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung: 

 

Der Stadtrat beschließt die anliegende Verordnung (Stand: 4. Juli 2023) über die zeitliche Beschrän-

kung ruhestörender Haus- und Gartenarbeiten und über die Benutzung von Musikinstrumenten, 

Tonübertragungs- und -wiedergabegeräten in der Stadt Roth (Ruhezeitenverordnung - RuhZV) zum 

1. August 2023. 

 

mehrheitlich beschlossen Ja 12  Nein 1  Anwesend 13   
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